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Regeste

Verfügung vom 23. Juni 2023

Erwägungen

E. 1.1
Der angefochtene Entscheid ist in Anwendung von Sozialversiche- rungsrecht ergangen.
Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Verwaltungsgerichts beurteilt gemäss Art.
57 des Bundesgesetzes vom
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E. 1.2
Anfechtungsobjekt bildet die Verfügung vom 23. Juni 2023 (act. II 189). Streitig und zu
prüfen ist der Rentenanspruch sowie die Dritt- auszahlung. In Bezug auf die Rente gilt, dass
in anfechtungs- und streitge- genständlicher Hinsicht ein Rechtsverhältnis vorliegt, wenn
rückwirkend eine abgestufte und/oder befristete IV-Rente zugesprochen wird. Wird nur die
Abstufung oder die Befristung der Leistungen angefochten, wird damit die richterliche
Überprüfungsbefugnis nicht in dem Sinne eingeschränkt, dass die unbestritten gebliebenen
Rentenbezugszeiten von der richterli- chen Prüfung ausgenommen blieben (BGE 125 V
413; SVR 2019 IV Nr. 32 S. 99, 9C_431/2018 E. 3.2; AHI 2001 S. 278 E. 1a). Streitig und
zu prüfen ist demnach der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine IV-Rente, unter
Einschluss der von November 2022 bis Ende Februar 2023 zugesproche- nen ganzen Rente.

E. 1.3
Die Abteilungen urteilen gewöhnlich in einer Kammer bestehend aus drei Richterinnen
oder Richtern (Art. 56 Abs. 1 GSOG).

E. 1.4
Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der
Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 und Art. 84
Abs. 3 VRPG).
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2. 2.1 Am 1. Januar 2022 sind die Änderungen vom 19. Juni 2020 des IVG
(Weiterentwicklung der IV [WEIV]) und weiterer Erlasse (insbesondere des ATSG) in
Kraft getreten (AS 2021 705). Gemäss lit. c der Übergangsbe- stimmungen zur WEIV
finden bei laufenden Renten von versicherten Per- sonen, welche – wie hier der
Beschwerdeführer (Jg. 1962) – am 1. Januar 2022 das 55. Altersjahr zurückgelegt haben,
auch bei einer Revision die gesetzlichen Bestimmungen des IVG und diejenigen der



Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) in der
bis 31. Dezember 2021 geltenden Fassung (fortan aArt.) Anwendung (vgl. dazu auch Rz.
9104 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialver- sicherungsrecht über Invalidität
und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen
vgl. (BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V
224 E. 4.4.2 S. 228). 2.2 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dau-
ernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Er- werbsunfähigkeit
ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit
verursachte und nach zumutbarer Behand- lung und Eingliederung verbleibende ganze oder
teilweise Verlust der Er- werbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Ar- beitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Massgebend ist – im Unterschied zur
Ar- beitsunfähigkeit – nicht die Arbeitsmöglichkeit im bisherigen Tätigkeitsbe- reich,
sondern die nach Behandlung und Eingliederung verbleibende Er- werbsmöglichkeit in
irgendeinem für die betroffene Person auf dem ausge- glichenen Arbeitsmarkt in Frage
kommenden Beruf. Der volle oder bloss teilweise Verlust einer solchen
Erwerbsmöglichkeit gilt als Erwerbsunfähig- keit (BGE 130 V 343 E. 3.2.1 S. 346). 2.3
Gemäss aArt. 28 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung)
besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %,
derjenige auf eine Dreiviertelsren- te, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente.
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2.4 2.4.1 Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers
erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft
entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufge- hoben (aArt. 17 Abs. 1 ATSG). 2.4.2 Tritt
die Verwaltung auf die Neuanmeldung oder das Revisionsge- such ein, so hat sie die Sache
materiell abzuklären und sich zu vergewis- sern, ob die von der versicherten Person
glaubhaft gemachte Veränderung des Invaliditätsgrades auch tatsächlich eingetreten ist.
Stellt sie fest, dass der Invaliditätsgrad seit Erlass der früheren rechtskräftigen Verfügung
keine Veränderung erfahren hat, so weist sie das neue Gesuch ab. Andernfalls hat sie
zusätzlich noch zu prüfen, ob die festgestellte Veränderung genügt, um nunmehr eine
rentenbegründende (bzw. anspruchsrelevant höhere) Invalidität zu bejahen, und hernach zu
beschliessen. Im Beschwerdefall obliegt die gleiche materielle Prüfungspflicht auch dem
Gericht (BGE 117 V 198 E. 3a S. 198; SVR 2008 IV Nr. 35 S. 117, I 822/06 E. 2.1). 2.4.3
Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen
Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu
beeinflussen. Die Invalidenrente ist deshalb nicht nur bei einer wesentlichen Veränderung
des Gesundheitszustandes, son- dern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen
Auswirkungen (oder die Auswirkungen auf die Betätigung im üblichen Aufgabenbereich)
des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verändert haben. Dazu
gehört die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit aufgrund einer Angewöhnung oder
Anpassung an die Behinderung. Ein Revisionsgrund ist ferner unter Umständen auch dann
gegeben, wenn eine andere Art der Bemessung der Invalidität zur Anwendung gelangt oder
eine Wandlung des Aufgabenbereichs eingetreten ist (BGE 144 I 103 E. 2.1 S. 105, 141 V 9
E. 2.3 S. 10; SVR 2021 IV Nr. 36 S. 109, 8C_280/2020 E. 3.1). Ob eine
anspruchsbegründende Änderung in den für den Invaliditätsgrad erheblichen Tatsachen
eingetreten ist, beurteilt sich im Neuanmeldungsver- fahren – analog zur Rentenrevision



nach aArt. 17 Abs. 1 ATSG – durch Vergleich des Sachverhaltes, wie er im Zeitpunkt der
letzten materiellen
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Beurteilung und rechtskräftigen Ablehnung bestanden hat, mit demjenigen zur Zeit der
streitigen neuen Verfügung (BGE 133 V 108 E. 5.3 S. 112; 130 V 71 E. 3.2.3 S. 77; AHI
1999 S. 84 E. 1b). 2.4.4 Liegt eine erhebliche Änderung des Sachverhalts vor, ist der Ren-
tenanspruch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht allseitig, d.h. unter Berücksichtigung
des gesamten für die Leistungsberechtigung ausschlag- gebenden Tatsachenspektrums, neu
und ohne Bindung an frühere Invali- ditätsschätzungen zu prüfen (BGE 141 V 9 E. 2.3 S.
11, 117 V 198 E. 4b S. 200; SVR 2021 IV Nr. 36 S. 109, 8C_280/2020 E. 3.1). 2.4.5 Als
zeitliche Vergleichsbasis ist einerseits der Sachverhalt im Zeit- punkt der ursprünglichen
Rentenverfügung und anderseits derjenige zur Zeit der streitigen Revisionsverfügung zu
berücksichtigen (BGE 130 V 343 E. 3.5.2 S. 351, 125 V 368 E. 2 S. 369; SVR 2010 IV Nr.
53 S. 165, 9C_8/2010 E. 3.1). 2.5 Bei einer Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der
Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, ist die anspruchsbeeinflussende Änderung
für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu
berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit
dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche
Unterbrechung drei Mona- te angedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird
(Art. 88a Abs. 1 IVV). Bei einer Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit,
sich im Aufgabenbereich zu betätigen, ist die anspruchs- beeinflussende Änderung zu
berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate angedauert hat
(Art. 88a Abs. 2 IVV). Dabei ist im Unterschied zu dem in Art. 88a Abs. 1 IVV geregelten
Tatbestand der Verbesserung der Erwerbsfähigkeit nicht verlangt, dass die Änderung,
nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate angedauert hat, voraussichtlich
weiterhin andauern muss. Das gesetzliche Erfordernis einer auf Dauer gerichteten
Änderung ist mit Ablauf der dreimonatigen Wartezeit grundsätzlich erfüllt (SVR 2017 IV
Nr. 71 S. 219, 9C_675/2016 E. 2.3.1). 2.6 Gemäss ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichts ist jedoch bei Personen, deren Rente revisions- oder wiedererwägungsweise
herab-
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gesetzt oder aufgehoben werden soll und die während mindestens fünf- zehn Jahren eine
Rente bezogen oder das 55. Altersjahr zurückgelegt ha- ben, trotz medizinisch (wieder)
ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorder- hand weiterhin eine Rente auszurichten, bis mit
Hilfe medizinisch- rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher Massnahmen das
theoreti- sche Leistungspotential ausgeschöpft werden kann, weil in jedem Einzelfall
feststehen muss, dass die (wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt (erneut) verwertbar ist (BGE 145 V 209 E. 5.1 S. 211, 141 V 5 E. 4.1 S. 7;
SVR 2019 IV Nr. 38 S. 120, 8C_680/2018 E. 5.2, 2016 IV Nr. 27 S. 80, 8C_19/2016 E. 5.1,
2011 IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.1 und 4.2.2, Nr. 73 S. 220, 9C_228/2010 E. 3.3).
Die Rechtsprechung, wonach es bei der wiedererwägungs- oder revisionswei- sen
Herabsetzung oder Aufhebung der Invalidenrente bei zurückgelegtem 55. Altersjahr oder
mehr als 15 Jahre dauerndem Rentenbezug grundsätz- lich Eingliederungsmassnahmen
durchzuführen gilt, kommt auch dann zur Anwendung, wenn zeitgleich mit der
Rentenzusprache über deren Befris- tung und/oder Abstufung befunden wird. Auch in
solchen Fällen ist die Ren- te weiter auszurichten (BGE 145 V 209 E. 5.4 S. 214; SVR 2020



IV Nr. 66 S. 230, 8C_80/2020 E. 2.3.1 und E. 2.3.3). 2.7 Um den Invaliditätsgrad bemessen
zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen
angewiesen, die Ärzte und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen
ha- ben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen
und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüg- lich welcher Tätigkeiten die
Versicherten arbeitsunfähig sind. Im Weiteren sind ärztliche Auskünfte eine wichtige
Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen den Versicherten noch
zugemutet werden können (BGE 140 V 193 E. 3.2 S. 195, 132 V 93 E. 4 S. 99; SVR 2021
IV Nr. 54 S. 180, 9C_540/2020 E. 2.3). 3. 3.1 Die Verwaltung ist auf die Neuanmeldung
vom Oktober 2021 (act. II 111) eingetreten, weshalb die Eintretensfrage praxisgemäss nicht
zu
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Vergleichszeitraum zwischen der Verfügung vom 11. De- zember 2020 (act. II 100) –
bestätigt mit VGE IV 200 2021 93 (act. II 108) – und derjenigen vom 23. Juni 2023 (act. II
189; vgl. E. 2.4.5 hiervor) eine Veränderung in den tatsächlichen Verhältnissen eingetreten
ist, die geeig- net ist, den IV-Grad in einer für den Leistungsanspruch erheblichen Weise zu
beeinflussen. 3.2 Die rentenzusprechende Referenzverfügung vom 11. Dezember 2020 (act.
II 100) stützte sich in medizinischer Hinsicht im Wesentlichen auf das MEDAS-Gutachten
vom 7. Februar 2020 (act. II 68.1), basierend auf Untersuchungen in den Fachbereichen
Allgemeine Innere Medizin (act. II 68.2), Psychiatrie (act. II 68.4), Orthopädie (act. II
68.5), Neurologie (act. II 68.7) sowie Neuropsychologie (act. II 68.6). Die
MEDAS-Gutachter stellten in der interdisziplinären Gesamtbeurteilung die folgenden
Diagno- sen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit (act. II 68.1 S. 8 Ziff. 4.2): 1.
Polyneuropathie mit ausgeprägter Steh- und Gangstörung mit/bei: - Status nach
Guillain-Barré-Syndrom 1984 mit persistierenden Paresen an den oberen und unteren
Extremitäten - Alkoholabusus bis 02/2019 mit St. n. CDT-Erhöhung und Vitamin
B-Mangel 2018 - aktuell: Folsäuremangel 2. Rezidivierende depressive Störung,
gegenwärtig leicht- bis mittelgradige Epi- sode ohne somatisches Syndrom (ICD-10
F33.10) 3. Verdacht auf andauernde Persönlichkeitsänderung im Rahmen einer schwer-
wiegenden neurologischen Erkrankung (ICD-10 F62.88) 4. (Status nach)
Alkoholabhängigkeit, gegenwärtig abstinent (ICD-10 F10.20), fraglich mit leichtgradigen
kognitiven Folgeerscheinungen (ICD-10 F10.8) 5. Lumboischialgie mit Verdacht auf
Spinalstenose bei kurzen Pedikeln und Os- teochondrosen L4/5 und L5/S1 links Ohne
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit bestünden zudem folgende Diagnosen:

E. 6
Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1)
i.V.m. Art. 54 Abs. 1 lit. a GSOG Beschwerden gegen solche Entscheide. Der
Beschwerdeführer ist im vorinstanzlichen Verfahren mit seinen Anträgen nicht
durchgedrungen, durch den angefochtenen Ent- scheid berührt und hat ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung, weshalb er zur Beschwerde befugt ist (Art. 59 ATSG). Die
örtliche Zustän- digkeit ist gegeben (Art. 69 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 19. Juni
1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). Da auch die Be- stimmungen über
Frist (Art. 60 ATSG) sowie Form (Art. 61 lit. b ATSG; Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 32
VRPG) eingehalten sind, ist auf die Beschwer- de einzutreten.
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